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„Verkehrswert“ und Arztpraxis 
 
 
Historisch galten Verträge, welche den Verkauf ei-
ner Arztpraxis zum Inhalt hatten, insbesondere bei 
einer finanziellen Abgeltung des immateriellen 
Wertes (Goodwill) schlechthin als standes- und sit-
tenwidrig.1 Was für die Bewertung von Unterneh-
men Usus war, nämlich Vermögensteile mit ihrem 
Wert zu einem bestimmten Stichtag zu errechnen, 
war für Arztpraxen tabu. 
 
Mit zunehmender „Konkurrenz“ wurde die Über-
nahme einer bestehenden Praxis gegenüber einer 
Neugründung attraktiver. Es bildeten sich Markt-
preise. Weiter wurde in der Rechtssprechung und 
in der Literatur anerkannt, dass die Praxis eines 
freiberuflich Tätigen, insbesondere auch bei Arzt-
praxen, einen ideellen Wert haben kann.2 3 
 
Der BGH hat die entgeltliche Übernahme von Arzt-
praxen seit 1965 als zulässig erachtet. Sie verstößt 
grundsätzlich weder gegen gute Sitten4, sowie 
spezifisch für Arztpraxen, noch gegen das Berufs-
recht5. Das Recht auf entgeltliche Praxisveräuße-
rung gehörte nun zu den gefestigten Rechtsmate-
rien.  
 
Mittlerweile steht es außer Frage, dass eine Arzt-
praxis entgeltlich veräußert werden kann, und dass 
es einen ideellen und materiellen Wert gibt. Über 
die Methoden der praktischen und theoretischen 
Betriebswirtschaft herrscht jedoch Uneinigkeit. 
 
Auch hat 1994 der BFH seine Rechtssprechung 
zur steuerlichen Behandlung des Wirtschaftsguts 
„Praxiswert“ geändert.6 Damit wurden die bisheri-
gen Auffassungen des BMF aufgehoben.7 
 
Nach gültiger Rechtslage ist also der Verkauf einer 
Praxis zulässig. Es verstößt nicht gegen das jewei-
lige Standesrecht, wenngleich auch durch das So-
zialgesetzbuch (SGB) V Einschränkungen hinzu-
nehmen sind. 
 
 
 

                                                      
1 Scheuffler/Deutsch (Hrsg.), Die Arztpraxis als Unter-
nehmen (ApU), Sammelband I, Kapitel H, S. H3 

2 vgl. im Überblick Schwab, Familienrechtszeitung 1984, 
S. 29; S. 433 i; Arens und Spieker, Familienrechtszei-
tung 1985, S. 121; S. 131 

3 BGH-Urteil in NJW 1973, S. 98 – Anwaltspraxis; BGH 
FamRZ 1977, S. 38 – Praxis eines Vermessungsinge-
nieurs; BGH-Urteil vom 19.2.1969, a.a.O. 

4 BGH-Urteil in NJW 1965, S. 580; NJW 1973, S. 98 
5 BGH-Urteil vom 19.2.1969 – VIII ZR 193/67 und BGH 
Beschluss vom 28.11.1985 – III ZR 158/84 

6 BFH vom 24.2.1994, BStBl II S. 590 
7 BMF-Schreiben vom 30.7.1979, BStBl I S.481 sowie 
Abschnitt II; BMF-Schreiben vom 20.11.1986, BStBl I 
S. 532 

 
 
Denn, soweit es sich um ein Gebiet mit Zulas-
sungsbeschränkungen (Sperrgebiet) handelt, hat 
im Nachbesetzungsverfahren der zuständige Zu-
lassungsausschuss nach pflichtgemäßem Ermes-
sen unter den Bewerbern für den ausgeschriebe-
nen Kassenarztsitz auszuwählen. Bei dieser Aus-
wahl der Bewerber sind die berufliche Eignung, 
das Approbationsalter und die Dauer der ärztlichen 
Tätigkeit zu berücksichtigen. Ferner wird weiter be-
rücksichtigt, ob der Bewerber Ehegatte, ein Kind, 
ein angestellter Arzt des bisherigen Vertragsarztes 
oder ein Vertragsarzt ist, mit dem die Praxis bisher 
gemeinschaftlich ausgeübt wurde. Ab dem 1. Ja-
nuar 2006 sind für ausgeschriebene Hausarztsitze 
grundsätzlich nur Allgemeinmediziner zu berück-
sichtigen. Bei der Auswahl der Bewerber ist die 
Dauer der Eintragung in die Warteliste der KV e-
benfalls zu beachten. 
 
Die wirtschaftlichen Interessen des ausscheiden-
den Vertragsarztes oder seiner Erben sind gemäß 
§ 103 Abs. 4 SGB V nur insoweit zu berücksichti-
gen, als der Kaufpreis die Höhe des Verkehrswer-
tes der Praxis nicht übersteigt.  
 
Es handelt sich hier um eine Schutzbestimmung 
für den abgebenden Arzt. Es soll vonseiten des Zu-
lassungsausschusses sichergestellt werden, dass 
mindestens der Verkehrswert bezahlt werden 
muss. Zivilrechtliche Überlegungen werden jedoch 
nicht mit einbezogen. 
 
Die Praxis im Nachbesetzungsverfahren zeigt je-
doch sehr häufig, dass dieses Schutzelement 
durch die Zulassungsausschüsse gerade gegentei-
lig ausgelegt wird. Teilweise geht man davon aus, 
dass der Kaufpreis den Verkehrswert nicht über-
steigen darf!?! 
 
Wie hat der Zulassungsausschuss zu entscheiden, 
wenn bei mehreren Bewerbern der fachlich Qualifi-
zierteste nicht den Preis (Verkehrswert) der ande-
ren bietet? Wird der Zweitqualifizierte ausgewählt 
oder wird der Erstqualifizierte zur Zahlung des Ver-
kehrswertes angehalten. Letzteres dürfte zivilrecht-
lich kaum möglich sein. Wird die ärztliche Qualifi-
kation dem Schutzelement „Verkehrswert“ über- 
oder untergeordnet? 
 
Der Gesetzgeber hat den Begriff „Verkehrswert“ 
nicht definiert. Dadurch wurde eine Überlagerung 
des Zivilrechts durch das Sozialrecht als Teil des 
öffentlichen Rechts erreicht. Mit dem Urteil des 
BGH zur Übergabe der Patientenkartei8 wurde die 
freiberufliche Praxis als handelbares Gut einge-
schränkt. 

                                                      
8 BGH-Urteil vom 11.12.1991, NJW 1992, 737 = MedR 
1992, 104 
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Was ist der Verkehrswert einer Praxis? 
Die Definition des Begriffes „Verkehrswert“ in der 
Literatur ist ebenfalls nicht üppig. Selbst im Lexikon 
der Betriebswirtschaft9 findet man den Begriff „Ver-
kehrswert“ nicht. Die Betrachtungsweise ist natur-
gemäß an das Objekt (Gewerbe oder Freiberufler) 
und daran gebunden, inwieweit aus steuerlicher, 
juristischer und betriebswirtschaftlicher Sicht be-
wertet wird. 
 
Ein objektiver Wert ist der Wert, den ein Gegen-
stand allgemein, d.h. für jedermann hat (pretium 
commune). Er wird durch den im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr erzielbaren Verkaufserlös be-
stimmt.10 Synonym wird er als „Verkehrswert“, als 
„Verkaufswert“, als „Normalverkaufswert“, als 
„wahrer“ oder „wirklicher Wert“, als „gemeiner 
Wert“, als „Marktwert“ bezeichnet,11 oft auch in Zu-
sammensetzung dieser Wörter. Das Gesetz selbst 
spricht mit Bezug zum Pflichtteil nur versteckt vom 
„Schätzwert“ (§ 2312 BGB). 
 
Einer Bewertung ist, soweit nicht anders vorgege-
ben, der „gemeine“ Wert zugrunde zu legen. Der 
gemeine Wert wird durch den Preis bestimmt, der 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Be-
schaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräu-
ßerung zu erzielen wäre. Dabei sind alle Umstän-
de, die den Preis beeinflussen, zu berücksichti-
gen.12 
 
„Der „gemeine Wert“ war ein Wertbegriff des Preu-
ßischen Allgemeinen Landrechts. Der Begriff des 
Wertes nach dem Allgemeinen Landrecht ist der 
Nutzen, welcher eine Sache einem jeden Besitzer 
gewähren kann, unter Beirechnung der Annehm-
lichkeiten und Bequemlichkeiten, welche einem je-
den Besitzer schätzbar sind und deswegen ge-
wöhnlich in Anschlag kommen.13 Gemeiner Wert 
ist der Wert des Gutes im Allgemeinen. Außeror-
dentlicher Wert ist der Wert einzelner Exemplare 
derselben Gattung zu gleicher Zeit, die unter au-
ßerordentlichen Bedingungen stehen.14  
 
Aus dem „gemeinen Wert“ wurde der „Verkehrs-
wert“ oder „Zeitwert“ (Bewertung zum Bewertungs-
stichtag).15  
 
 
 
 

                                                      
9 Lück, 1983 
10 so z.B. BGH 14.10.1988, BB 1989, S. 318 
11 Piltz, Die Unternehmensbewertung in der Rechtspre-

chung, 1993, S. 92 
12 BewG § 9 
13 Isaac, Bilanzen und Bilanztheorien 1952 
14 Schmalenbach 
15 Stierle, Praxisbewertung 2001, S. 4 

 
Der Arbeitskreis USB stellt fest, dass Sachverstän-
dige und Berater von Arztpraxen keine Verkehrs-
werte feststellen. Sachverständige und Berater 
müssen vielmehr objektive, neutrale und nachvoll-
ziehbare Werte für eine Praxis ermitteln. Diese 
Ermittlung von Werten geschieht unabhängig vom 
Marktgeschehen. Würden Sachverständige und 
Berater Verkehrswerte im Sinne des § 103 SGB V 
ermitteln, so würden sie damit auch eine gesetzlich 
festgelegte Obergrenze für den Kaufpreis festset-
zen. Daraus würden sich auch haftungsrechtliche 
Probleme ergeben können.16 
 
Im Rahmen der Verabredung „gemeinsamer ord-
nungsgemäßer Praxiswertermittlung“ wurde bei ei-
nem Sachverständigen-Symposium bei der Zahn-
ärztekammer Nordrhein 1996 (veröffentlicht im 
Niedersächsischen Zahnärzteblatt) folgende Mei-
nung vertreten und eine generelle Begriffsdefinition 
für den Praxiswert erarbeitet: „Der Praxiswert ist 
der Wert, der objektiv von einem neutralen Sach-
verständigen oder Berater für eine bestimmte Pra-
xis ermittelt wird. Dabei werden subjektive Wert-
vorstellungen des Praxisabgebers oder des Pra-
xisübernehmers nicht berücksichtigt. Dieser objek-
tiv festgestellte Praxiswert kann Basis für einen 
noch zu vereinbarenden Kaufpreis sein.17 Der Ver-
kehrswert steht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Marktgeschehen. Verkehrswerte sind 
Werte, die sich am Markt unter Berücksichtigung 
der persönlichen Präferenzen und Wertvorstellun-
gen, gesammelte Erfahrungswerte und Informatio-
nen von potenziellen Praxisübernehmern und Pra-
xisabgebern ergeben. Verkehrswerte sind also 
nicht objektive Praxiswerte für bestimmte Arztpra-
xen des jeweiligen Fachgebietes.18 
 
Es gilt also festzuhalten, dass der „objektive“ Wert 
der Praxis dem Wert entspricht, der für die Praxis 
am Bewertungsstichtag im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr bezahlt werden würde. 
 
Der BGH hat 1985 erkannt, dass die bisher allge-
mein anerkannte Gleichsetzung des „wirklichen 
Werts“ mit dem Verkehrswert, d.h. mit dem Wert, 
der bei einem Verkauf des Gegenstandes „am 
Markt“ erzielt werden könnte, nicht berührt wird.19  
 
 
 
 

                                                      
16 Arbeitskreis „Unabhängiger Sachverständiger und Be-

rater für Arztpraxen (USB), Abgrenzung zwischen den 
Begriffen Kaufpreis, Verkehrswert, Praxiswert 1994 

17 Symposium Praxiswertermittlung, Bergisch-Gladbach 
1995, Präambel 

18 Goetzke, Ermittlung des Praxiswertes, KFO-Zeitung 
2003, Ausgabe 4 

19 NJW-RR 1986, S. 226 
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In der Begründung meinten die Richter, dass der 
wirkliche Wert höher als der aktuelle Verkehrswert 
sein kann. Denn ein vor rübergehender Preisrück-
gang ist bei einem Vermögensgegenstand auf den 
„wirklichen Wert“ ohne Einfluss. 
 
Als (ökonomischer) Wert soll eine ganz bestimmte 
definierte Subjekt-Objekt-Beziehung bei Rational-
verhalten verstanden werden.20 Alle Umstände, die 
den Preis beeinflussen, sind gemäß dem Bewer-
tungsgesetz (BewG) zu berücksichtigen. Die Stel-
lungnahme des USB sieht dies beim Verkehrswert 
ebenso. In Anbetracht des SGB V folgert das 
Symposium allerdings, Verkehrswerte seien sonst 
nicht objektive Praxiswerte, denn bei objektiven 
Praxiswerten werden subjektive Wertvorstellungen 
des Praxisabgebers oder des Praxisübernehmers 
nicht berücksichtigt.21 
 
Auch nach höchstrichterlicher Rechtssprechung 
sind alle Sachverhalte zu berücksichtigen, die am 
Bewertungsstichtag dem Grunde nach bekannt 
sind und die zukünftige Entwicklung beeinflussen 
(sog. Wurzeltheorie).22 
 
Wollny23 sagt, sittenwidrig ist ein Praxiskaufvertrag 
regelmäßig erst dann, wenn bei der Existenzgrün-
dung und Praxisausübung wirtschaftliche Sach-
zwänge die sittlichen und fachlichen Grundsätze 
der Berufsausübung überlagern.24 
 
Der Gesetzgeber hat nicht nur versäumt die Defini-
tion „Verkehrswert“ anzugeben, sondern auch nicht 
festgelegt, wer diesen ermitteln soll.  
 
Eine von mir durchgeführte Umfrage im Mai 2004 
bei allen Ärzte-/ Zahnärztekammern, kassenärztli-
chen und kassenzahnärztlichen Vereinigungen und 
Zulassungsausschüssen in der Bundesrepublik hat 
ergeben, dass 61,10 % der angefragten Institutio-
nen der Meinung sind, die Feststellung des Pra-
xiswertes ist Privatangelegenheit des Praxisabge-
bers bzw. Praxisübernehmers; 44,40 % waren der 
Auffassung der Praxiswert sollte womöglich durch 
vereidigte oder anerkannte Sachverständige ermit-
telt werden. 
 
 
 
 
 

                                                      
20 Peemüller (Hrsg.), Praxishandbuch für Unterneh-

mensbewertung 2001, S. 3 
21 Stierle, a.a.O., S. 5 
22 Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Was ist (m)eine 

Praxis wert? 2001, S. 15 
23 Wollny, Unternehmens- und Praxisübertragungen, 

1994, S. 451 
24 RG-Urteil vom 23.3.1934 I 214/33, RGZ 144, 1 

 
Die kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe 
führt bei Nachbesetzungsverfahren eine eigene 
Verkehrswertberechnung in Kurzform durch. Durch 
einen Erhebungsbogen, den der Praxisabgeber 
auszufüllen hat, ermittelt sie den „Verkehrswert“. 
Es handelt sich hierbei um eine grobe Feststellung 
nach einer, der Ertragswertmethode angelehnten 
Berechnung. Soweit der Kaufpreis der Praxis über 
dem ermittelten Wert liegt, wird eine Praxisbewer-
tung durch einen Sachverständigen gefordert. Zum 
einen ist eine Rechtsgrundlage hierfür nicht zu er-
kennen, zum anderen wird hier völlig die Schutz-
funktion des § 103 SGB V verkannt. 
 
Andere Zulassungsausschüsse verlangen die Vor-
lage des Praxisübernahmevertrages, wieder ande-
re fragen lediglich aus statistischen Gründen nach 
dem Kaufpreis. Eine Rechtsgrundlage hierfür lässt 
sich notfalls aus der Fürsorgepflicht des Zu-
lassungsausschusses herleiten, um sicher zu stel-
len, dass der Verkehrswert als Kaufpreis für den 
Praxisabgeber erzielt wird. Hierbei wäre es jedoch 
notwendig, dass in einer umfangreichen Daten-
bank die bisher erzielten Verkaufserlöse der glei-
chen Fachrichtung und Umsatz-/Gewinngröße, ab-
gefragt werden können. Eine solche Datenbank 
gibt es nicht. 
 
Jede Praxis ist unterschiedlich. Insbesondere ist 
dies bei der Feststellung des Praxiswertes zu be-
rücksichtigen. Soweit eine Praxisbewertung sach-
verständigerseits vorliegt, liegt damit auch der Ver-
gleich des Praxiswertes zu dem vereinbarten 
Kaufpreis (Verkehrswert) vor. 
 
Oft jedoch interessiert der erzielte Kaufpreis den 
Zulassungsausschuss überhaupt nicht. 
 
Fazit: Der Zulassungsausschuss hat nicht nur nach 
pflichtgemäßem Ermessen den qualifiziertesten 
Bewerber auszuwählen, sondern auch den Schutz 
des abgebenden Arztes zu gewährleisten. Festzu-
stellen bleibt, der Verkehrswert ist der Marktwert, 
der zum Stichtag erzielt werden kann. 
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